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3. Dem Kanton Graubunden an die zu Kr. 23.000 veranschlagten
Kosten der Anlage einer Wasserversorgung in den Maiensassen „Ceta",
Gemeinde Misox, Bezirk Moesa, 33 1/3 %, im Maximum Fr. 7,660.

4. Dem Kanton Aargau an die zu Fr. 45,000 veranschlagten Kosten
der Errichtung einer Siedelung im „Moos", im Güterregulierungsgebiet
Lenzburg, 13%, im Maximum Fr. 5,850.

5. Dem Kanton Tessin an die zu Fr. 42,000 veranschlagten Kosten
der Anlage einer Wasserversorgung für das Bergdorf Bedretto, 20 °/o, im
Maximum Fr. 8,400.

6. Dem Kanton Wallis:
a. an die zu Fr. 390,000 veranschlagten Kosten der Rhonekorrektion

auf dem Gebiete der Gemeinde Sitten, 331/3 % im Maximum
Fr. 130,000 ;

b. an die zu Fr. 85,000 veranschlagten Kosten der Vollendung des
Waldweges „Pinsec-Les Giettes", Gemeinde St-Jean (Eifischtal),
30 %, im Maximum Fr. 25,500.

7. Dem Kanton Neuenburg an die zu Fr. 44,700 veranschlagten
Kosten der Erstellung eines Waldweges "de La Tourne", Gemeinden
Rochefort und Corcelles-Cormondrèche, 25 %, im Maximum Fr. 11,175.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Vollzug des Berufsbildungsgesetzes.
Das vom Schweizerischen Schneidermeister ver band eingereichte Regle-

ment über die Durchführung von Meisterprüfungen im Schneidergewerbe,
vom 12. April 1934, ist, nachdem die im Bundesblatt vom 4. Juli 1934
angesetzte Einsprachefrist am 4. August 1934 unbenutzt abgelaufen war,
vom eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement am 27. August 1934 ge-
nehmigt worden.

Gemäss Art. 39 der Verordnung I zum Bundesgesetz über die be-
rufliche Ausbildung wird hievon Kenntnis gegeben.

B e r n , den 28. August 1934.
\

Bundesamt für Industrie. Gewerbe und Arbeit.
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